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Johanmödurg, den 16. Oktober 1863. M 42. JanSbork, dnia 16. Października 1863.

406. Polizei-Verordnung über die Feuerungs-Anlagen.
Ueber die Anlagen von Feuerungen und zugehörigen^chornsteinen wird unter Aufhebung aller, deshalb 

von uns bisher erlassenen Bestimmungen ans Grund der Z§. 5. und 12. des Gesetzes über die Polizei,Verwaltung 
vom 11, Marz 1850 fur den ganzen Umfang unseres Verwaltungs Bezirks Folgendes verordnet:

1. 2111c Mauern, an denen eine Feuerung statifindet, müssen nicht verblendet, sondern mindestens 
einen Ätetn, d. i. 12 Zoll stark, von gebrannten Ziegeln aufgeführt werden. Wa'tide, welche neben den Stuben, 
Oefen, in der Verlängerung von Fachwerks, oder Holzwanden stehen, dürfen zwar einen halben Stein stark sein, 
doch nur, wenn sie nicht mehr als neun Fuß hoch find. Bet größerer Höhe müssen sie, wie jene, mindestens 
einen Stein stark sein.

2. Die an verblendeten Holzwanden befindlichen oder sonst nicht brandstcher eingerichteten alteren 
Feuerungsstatten sind, wo nach sachverständigem Ermessen solches nicht früher nöthig wird, bei nächster Haupt, 
Reparatur des Gebäudes, oder der Feuerstätte insbesondere, fortzuschaffen, oder vorschriftsmäßig abzuändern.

3. \ßct<n Feuer, oder Kochheerde auf Balken gesetzt werden, so stnd ste zu unterwölben ober ander» 
weit mit einer brandsicher uberDerften Luftschicht vom Fußboden zu jsoliren.

§.4. Kleine, nicht zu gewerblichen Zwecken bestimmte Backöfen und dergleichen Keffelfeuerungen 
innerhalb der Wohngebäude, dürfen nur an Brandmauern auf massiven Unter Bauen, unter massiven oder me, 
tallenen Rauchfangen und in Räumen oder Küchen angelegt werden, deren Fußboden und Wände entweder ganz 
oder big zu einer Entfernung von mindestenst drei Fuß von der Feuerung aus Ziegeln bestehen. Die Fußböden 
können auch mit Feldsteinen gepflastert sein, oder aus Lehm,Estrich bestehen. Backöfen, welche zu gewerblichen 
Zwecken bestimmt sind, dürfen im Innern der Gebäude nur in Räumen, welche mit massiven Mauern umschloffen 
und mit Ziegel,, Schiefer- oder Metalldach versehen sind, errichtet werden.

ä. Backofen, welche auf dem Lande in Gärten und Höfen gehörig jsolirt, d. h. in der durch die 
Amtsblatts ^Verordnung vom 6. Oktober 1847 vorgeschriebenen Entfernung von andern Gebäuden, angelegt 
werden, muffen ein Ziegeldach, gemauerte Schornsteine, eine eiserne Heizthüre und Schirmmauern, oder statt 
der letzteren ein Vorgelege erhalten. Umfassungswände dieser freistehenden Backöfen von Holz oder Fachwerk 
dürfen nur drei Fuß oder weiter vom eigentlichen Backofen-'Mauerwerk entfernt errichtet werden.

Ueber bie Höhe des Schornsteins und sonstige Vorkehrungen, um die Belästigung der Nachbaren durch 
Rauch möglichst zu verhindern, bleibt für jeden speciellen Fall der kompetenten Polizeibehörde etwa nbthiae 
sonstige Bestimmungen vorbehalten.

, 6* Rauchsange müssen mindestens 6 Zoll über den Rand des Heerdes vortreten und mindestens
drei Fuß höher liegen als dieser. Ein Gleiches ist bei Kochmaschinen zu beachten, wenn deren Rauch nicht 
durch ein besonderes enges Rohr bis zum Dache hinausgesührt wird.

Rauchfanghölzer muffen in dem Winkel oder, wenn sie über 12 Fuß freiliegen, mit massiven Pfeilern 
unterstützt oder an den Deckenbalken, die jedoch nicht ausgewechselt sein dürfen, angebolzt werden. Gemauerte 
Rauchmäntel in Schmieden dürfen nur auf Mauern oder Bogen gesetzt werden.
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§ 7. Don jedem Feuerheerde muß alles Hslzwerk. mmdesteus zwei'Fuß entfernt bleiben.

Don einem Stubenofen muß da« Holzmerk der Wände wenigsten« zwei Fuß und die Decke de« 
Ofen« von der Decke de« Zimmer« wenigstens einen Fuß entfernt bleiben.

§• 3 Bei geringerer al« der tn den §§. '7 bi« 8 angegebenen zweifüßigen Entfernung muß da« Holz« 
werk mit Ziegeln oder Kacheln verblendet, oder gerohrt und gepuyt sein.

Geringere Entfernungen als ein Fuß bleiben dennoch ganz unzulässig.
§. 10. Die Aschenfälle der Heerde derjenigen Stubenöfen, welche auf hölzernem Fußboden gesetzt 

werden, muffen von dem auf diesem Fußboden mit vollen Fugen zu legenden Mauersteinpflaster durch eine Luft, 
schicht getrennt werden, welche durch Oeffnungen mit der den Ofen umgebenden Luft in Verbindung steht. 
Die Decke der Luftschicht muß au« einer mindesten« dreifachen Ziegellage in- vollen Fugen bestehen.

§- 11. Alle verdeckte Feuerungen — also auch die der Stubenöfen — muffen mit eisernen Thüren 
verschlossen werden.

§. 12. Vorlegethüren müssen in Mauerfalze schlagen und an der innern Sette mit Blech bekleidet 
em, wenn sie weniger al» drei Fuß von der nächsten gegenüber liegenden, oder weniger al« zwei Fuß von der 
nächsten, zur Seite liegenden, Einheizthüre entfernt sind. Bei einer Entfernung von weniger al« I i|a resp. 1 
Fuß müssen dergleichen Thüren ganz von Eisen sein.

§. 13. Vorgelege und andere Heizungen dürfen nicht unter hölzernen Treppen ober in geringerer al« 
dreifüßiger Entfernung von derselben angelegt werden.

§. 14. Vor Heizlöchern, offenen Feuerungen, Kaminen und Kochöfen ist ein Vorpflaster oder eine 
feste Metallplatte in einer Breite von mindesten« 1 ts? Fuß und zu beiden Seiten I Fuß über die Oeffnung 
der Feuerung vortretend, erforderlich.

Vorgelege müssen durchweg gepflastert werden.
Bei Windöfen, welche unmittelbar von dem Zimmer au« geheizt werden, genügt ein tragbarer Vorsatz 

au« Metall.
§• 15. Metallene Rauchröhren von Oefen oder andern Feuerungs-Anlagen dürfen bet Hausern mit 

Stroh«, Rohr» oder Schindeldach, ober wenn dergleichen Gebäude ober bte Straße näher al« 30 Fuß liegen, 
nicht seitwärts durch die Umfassungsmauern unmittelbar in« Freie ausmünden, sondern sind nach feststehenden 
Schornsteinen zu letten und mit Vorrichtungen zum Reinigen zu versehen. 5Dabeic, muffen sie in der ganzen 
Lange ihre« Laufes von allen Seiten mindestens I >/2 Fuß von jedem Holziverk entfernt bleiben, ober doppelte 
Wände mit einer mindestens 2 Zoll starken Luftschicht dazwischen erhalten. Da« Letztere muß auch da, wo 
dergleichen Röhren durch Balkendecken, Fachwerks- oder Holzwande hindurch geführt werden, geschehen, und 
in diesen Fällen da« Holzwerk mindesten« 6 Zoll von der Außenröhre entfernt bleiben, der Zwischenraum aber 
durch Ziegelmauerwerk in vollen Fugen ausgefüllt werden.

§. 16. Das Ziehen freiliegender Rauchröhren in Raumen, in denen leicht entzündliche Gegenstände 
aufbewahrt oder verarbeitet werden, ist nur bann gestattet, wenn diese Röhren doppelte, 2 Zoll von einander 
entfernte Wände haben und die Reinigung von einem anderen Raume au« geschieht.

§. 17. Qualmröhren, in welche Rauch au« der darunter befindlichen Feuerungs-Anlage gelangen Fann, 
müssen, gleich den Schornsteinen, au« gebrannten Ziegeln gemauert ober au« Metall gefertigt werden.

§. >8. Kein Schornstein darf auf Holz, geschleift ober mit Holz unterstützt ober damit verstrebt 
werden. Die Schleifung muß entweder auf massiven Wangen ober auf eisernen Unterlagen, ober gegen anbere 
geschleifte Röhren ein Spitzbogen, ober endlich gegen eine senkrecht stehende Röhre mit dem steigenden Bogen 
geschehen. Die Neigungswinkel dürfen unter 45 Grad nicht betragen und die Berechnungspunkte müssen 
abgerundet werden. »

§. 19. Eben so wenig ist die Aufsattelung der Schornsteine auf Etagen, ober Kehlbalken erlaubt.
20. Ueberhaupt darf sich einer Schornsteinwange fein Holz unter 3 Zoll nähern unb dieser Raum 

muß mit doppelten Dachsteinen in Lehm ausgefüllt werden, um die Fugen der Wange damit genau zu bekleiden.
§. 2>. Die lichte Weite und die Form des Querschnitts der Schornsteine ist, je nachdem die Reinigung 

derselben durch Befahren ober mittels mechanischer Vorrichtungen von oben hexab erfolgen soll, besonder« fest- 
zuseyen. Im ersten Falle muß der Querschnitt rechtwinkelig fein und den Seiten im Lichten mindesten« ein 
Maß von 15 und 18 Zoll gegeben werden; im anderen Falle ist ein rechtwinkeliger oder ein runder Querschnitt 
vou einer lichten Weite nicht unter 6 Zoll gestattet.

§. 22. Wird da« Ltchtmaß der besteigbaren Schornsteine bi« auf 24 Zoll und darüber ausgedehnt, 
so sind besondere Vorkehrungen zur Erleichterung de« Besteigen« zu treffen. (Fortsetzung folgt.)

407. Für die Neu- resp. Mehrverstche- 
rung Der Gebäude haben für dieses Jahr an 
ordentlichen Feuer-Sozietäts- und Fundatio nS« 
Beiträgen zu zahlen.

407. Za nowo- lub wyzêj-zabezpieczone 
budynki na ten rok majq podatki ogniowe i fun
dacyjnie zaplacic.

Bezirk Drygallen: Dorf Lipinsken, Gottlieb Wieworra, 
,, „ Wilhelm Janczik,
,, Dorf Osranken, Friedrich Wenczek,
„ Dorfschaft Osranken,

Bezirk Johannisburg: Gr. Kessel, Samuel Hempel, 
,, ,, Adam Plaga

Bezirk KumilSko: Dziadowen, Ludwig Pissawotzki,
„ Sokollen, Christoph Mrotzek,
„ „ Adam Kozianka,
,, Abl. Rakowen, Ludwig Braun,

'Bezirk Rosińska: Dybowen, Mar Ehrlich,
„ ,, Adam Jacubczig,
„ „ Ferdinand Kolwe,
,, „ Johann Rafal,
„ Gr. Rosinsko, Moritz Gebhard,
,, Marchewken, Julius Forstreuter,

> ,, Krzywinsken, Ludwig Schneivereit,
,, Gr. Rogallen, Wilhelm Wengorz,

Bezirk Turoscheln: Karpa, Gottlieb BlaSey, 
Bezirk Ukta: DietrichSwalde, Joh. Borkowski

,, ,, Rudolph Pryawa,

ord. Feuer-Soz.-Beiträge. Fund.tBeiträge. 
Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr.

1 13 ,, 1
— 15 u — 10
2 15 _ —
2 15 i» __
1 7 6 25
— 12 — -r~ 8
2 9 — — 4

— 15 — - 10
1 — — __ 20

1 22 6 1 5
1 22 6 1 5
1 3 — — 22

— 10 6 — 7
— 15 fr — 10
3 — — 2
1 15 — — 8
t — — — 20
1 7 6 — 25

— 10 /j-6 — 7
2 15 1 20
1 15 — 1 —

Die OrtSvorstände der hier genannten Ort, 
schäften werden hiedurch angewiesen, die qu. Bei, 
träge von den Versicherern einzuziehen und bis 
zum 1. November an die hiesige König!. Kreis, 
Kasse, bei Vermeidung der Erekution, abzuführen.

JohanniSburg, den 12. Oktober 1863.
Der Landrath.

Nakazuje ftę Wójtom, aby takowe sktadki od 
zabezpieczonych sciggnsii i do l, Listopada, chcgc 
uniknigc egzekucyi, do tutejßej Królewskiej KrejS- 
kassy odpłacili.

JanSbork, dnia 12. Października 1863.

Lantrat.

408. Die unverehelichte Katharina Kostrzewa führte ein vagabondirendeS Leben 
u-nd ist schon mehrere Male mittelst beschränkter Reiseroute nach Groß Zechen, ihrem Heimathstorte, 
gewiesen worden, dort aber nicht eingetroffen.

ES wird ersucht, auf die p. Kostrzewa zu vigiliren und dieselbe im Betretungsfalle per TranS« 
port an mich abzuliefern.

Signalement: Stand Arbeiterin, Geburtsort Gr. Zechen, Wohnort ebendaselbst, Religion 
evangelisch, Alter 25 Jahre, Größe 4 Fuß 6 Zoll, Haare dunkelblond, Stirn niedrig, Angenbraunen 
blond, Augen grau, Nase dick, Mund breit, Zähne vollzählig, Kinn rund, Gesicht oval, Gesichtsfarbe 
gesund, Statur untersetzt, besondere Kennzeichen keine.

Johannisburg, den 9. Oktober 1863. Der Domaincn-Polizei-Verwalter Westphal.
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409. Bekanntmachung.
Vom F. Januar 1864 ab soll die Er

hebung des Brückenzolles in Nikolaiken nebst 
der an der dortigen Brücke gelegenen be
wohnbaren Zollbude, und zwar vorerst auf 
1 Jahr meistbietend verpachtet werden, und 
ist zu diesem Behufe ein Termin im Geschäfts- 
Lokale des König!. Steuer-Amts zu Nico- 
laiken zum

86. Oktober er. Nachm von e Uhr 
ab, anberaumt, wozu wir Pachtlustige ein
laden.

Die Pachtbedingungen werden im Ter
mine bekannt gemacht, und können vorher 
bei dem genannten Steuer-Amte,- sowie auch 
in unserm Geschäftslokal, während der Dienst
stunden jederzeit eingesehen werden.

ES werden übrigens nur solche Personen 
zum Bieten zugelaffen, welche schon als 
dispositionsfähig bekannt sind, oder ihre Dis
positionsfähigkeit gehörig nachweisen, und als 
Sicherstellung ihres Gebots 50 Thlr. baar 
oder in preußischen Staatspapieren deponiren.

Johannisburg, den 8. Oktober 1863.

Königliches Haupt Zoll Amt.

410. Bekanntmachung.
Wegen der bevorstehenden Wahl wird der hie

sige Kram-Markt von Dienstag, den 20. Oktober 
auf Mittwoch, den 81. Oktober er. 
verlegr, wogegen der Viehmarkt am 19. Oktober c. 
wie festgesetzt, abgehalten werden wird.

Lotzen, den 7. Oktober 1863.
Der Magistrat.

409. Obwießczenie.
Od 1. Styczna 1864 mia odbieranie 

cîa mostowego w Mikołajkach wraz z budy 
celny, która przy moście leży i w której mojna 
mießkac, najwięcej dajgcemu, a najprzód na 
1 rok byt wypachtowane, i jest nato termin 
w miejscu urzędowem Król. Steueramtu w 
Mikołajkach
na 86 Października b. r. po pokudniu 

od 8. godziny
wyznaczony, na storn chętnych pachty wzy
wamy.

Warunki pachty będy w terminie obznaj- 
mione, i mogy wprzód jeßcze w Steueramcie 
sAkcyzie^ w Mikołajkach, jako tez w naßem 
miejscu urzędowem w godzinach urzędowych 
każdego czasu byt przejrzane.

Do terminu ale tylko takie osoby będy 
przypußczone, o których stę wie, Ze sy zawße 
trzeźwe i które mogy kaucyy od 50 Talarów 
zlozyt, albo gotówky albo w Pruskich papie
rach krajowych.

Jansbork, dnia 8. Października 1863.

Królewski Haupt-Coll-Amt.

410. Obwießczenie.
Wedle ob or u deputowanych bidzie tutejßp targ 

kramnv od Wtorku 20. Października na

Szrode, ei. Października b r. 
przelozonv; targ bydlecv odbędzie stę, jak ustawiono, 
na 19. Października b. r.

Lec, dnia 7. Października 1863.
Magistrat.

Verlag des Königlichen kanbralhs.Amtes. — Gedruckt bei A. Gonschorowski in Johannisburg.



Bekanntmachung.
Die Salzanfuhr von Johannisburg nach AryS 

soll vom I. Januar 1864 ab alternativ auf 1, 2 
oder 3 Jahre im Wege der Minuslizitation ver
geben werden und ist hiezu ein Termin zum

81. Oktober er Nachmittags von s Uhr
ab, im Lokale des unterzeichneten Haupt-Zoll-AmtS 
anberaumt. Die Bedingungen werden im Termine 
bekannt gemacht und können während dec Dienst
stunden hier und beim Steuer-Amte in Aryö ein
gesehen werden.

Zur Sicherstellung hat der Bieter 50 Thlr. baar 
oder in Preußischen Staatspapieren bei uns zu 
deponiren; Gebote ohne Hinterlegung dieses Depo
situms werden nicht berückfichtigt.

Johannisburg, den 15. Oktober 1863.
Königliches Haupt-Zoll-Amt.

Obu>ießc;enie.
Przywözka soli z JanSborka do Orzyßa ma od 

1. Stycznia 1864 r. na 1 rok, 2 albo 3 lata byt 
Wydana w drodze licytacyi najmniej Wajgcemu 
w terminie dnia ai. Października b. r. po po- 

ludniu od s. godziny
W biörze podpisanego Hauptcollamtu. Warunki w 
terminie obznajmione bxdq, lecz mogg w godzinach 
urzędowych tu i w Steueramcie w Orzyßu byt 
przejrzane. ....

Dla bezpieczności ma każdy butlMy kaucyg 
50 Talarów zkozyt, gdyj bez kaucyi na podania 
względu brat nic można.

JanSbork, dnia 15. Października 1863.
Królewski Haupt. Coll-Amt.

Druck von 61. GonschorowSki in Johannesburg.
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